
Zürich, 2. Juni 2009

Waldentwicklungsplan (WEP) Kanton Zürich: Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Dr. Eichenberger 

Wir danken bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Waldentwicklungsplan. Die Vorlage beinhaltet für die Landwirtschaft, welche stark mit der Forstwirtschaft verbunden ist und welche einen hohen Anteil am privaten Waldeigentum aufweist, eine grosse Bedeutung. Der ZBV hat sich anlässlich seiner April Sitzung mit dem WEP eingehend befasst und vertritt in erster Linie den bäuerlichen Privatwald. Dabei wurden folgende Grundsätze verabschiedet, die bezüglich unserer Vernehmlassung übergeordneten und elementaren Status aufweisen.

Grundsätze

1. Das Eigentum wird vollumfänglich respektiert und die Eigenverantwortung des Waldbesitzers nicht geschmälert

2. Der Privatwald ist grundsätzlich der multifunktionalen Funktion mit Holznutzung zuzuweisen.

3. Der ZBV wehrt sich gegen kostentreibende Bewirtschaftungsauflagen. Mehraufwendungen als Folge von zusätzlichen Auflagen und Vorschriften müssen dem Eigentümer vollständig abgegolten werden.

Wir erlauben uns auf die einzelnen Kapitel einzugehen:

Zusammenfassung:

Die Reihenfolge der verschiedenen Vorrangfunktionen ist entsprechend der kantonalen Bedeutung anzupassen. Die Vorrangfunktion Schutz ist mit einer Bedeutung von 3 % erst an dritter oder vierter Stelle aufzuführen und entsprechend die Holznutzung mit mehr als 50% an erster Stelle.

1.2 Stand der Planung, Verbindlichkeit, Gültigkeit

„Für die Waldeigentümer werden die Inhalte des WEP erst mit der Ausführungsplanung verbindlich.“

Ergänzung:

Der Waldeigentümer wird von den zuständigen forstlichen Diensten im Sinne der WEP-Inhalte informiert, beraten und finanziell unterstützt. 

Für den Waldeigentümer ergeben sich aus dem WEP keine Einschränkungen. Die inhaltliche Umsetzung vom WEP basiert auf im gegenseitigen Einvernehmen vereinbarten Abmachungen. Mehraufwendungen werden entsprechend finanziell entschädigt.

Begründung:

Der ZBV wehrt sich gegen jegliche Planwirtschaft und setzt einvernehmliche Gespräche bezüglich der Nutzungsplanung mit den Waldeigentümern voraus. Sämtliche Eigentumsbeschränkungen, die im gegenseitigen Einvernehmen vereinbart werden, müssen entschädigungspflichtig sein. (vgl. Grundsätze S.1)

1.5 Förderungsmassnahmen 

Bei der Aufzählung der NFA Programmvereinbarungen ist die Aufzählung entsprechend der Nutzungspriorität anzupassen (vgl. Einleitung)

Begründung: 

Die primäre Bedeutung des Zürcher Waldes ist mit über 50% die Waldwirtschaft

2.1 Waldzustand und bisherige Waldentwicklung

Auf Seite 18 wird unter anderem die Landwirtschaft für die Bodenversauerung des Waldes verantwortlich gemacht. Hierzu erwarten wir von Ihnen detaillierte Forschungsresultate, die diese Aussage begründen!

2.2 Umfeld und Entwicklungstendenzen

Die Aussage bezüglich weiter zunehmendem Laubholzanteil und der ungenügenden Absatzmöglichkeiten für Laubholz sind rein marktwirtschaftlich zu hinterfragen. Wir erwarten, dass diesbezüglich die zu erwartende Marktentwicklung bei der Beurteilung der Zusammensetzung der inskünftigen Baumbestände nachhaltiger berücksichtigt wird. 

Wir stellen fest, dass wir aktuell Gefahr laufen, dass in nächster Zeit Konstruktionsholz fehlt und importiert werden muss. 

Begründung: 

Die Waldnutzung hat für den Zürcher Wald eine prioritäre Funktion. Entsprechend müssen Markttendenzen für eine ökonomische Waldnutzung und Holzvermarktung berücksichtigt werden.

3.1 Bewirtschaftungsgrundsätze für den Zürcher Wald

Bezüglich der Bewirtschaftung sollen gezielt eigentumsübergreifende Bewirtschaftungsformen unterstützt werden. Somit müssen Eigentumsstrukturen nicht auf Stufe Parzelle verändert werden.

Wir stellen fest, dass bei den Bewirtschaftungsgrundsätzen der ökonomisch  forstwirtschaftliche Aspekt im Sinne der Holzproduktion als nachwachsende Ressource für Bau- und Heizzwecke zuwenig betont wird und erwarten diesbezüglich Ergänzungen. 

Wir nehmen gerne zur Kenntnis, dass im naturnahen Waldbau wieder vermehrt standortgerechte Baumarten gefördert werden sollen. Der Fichtenbestand ist situativ, das heisst standortgerecht auf die langfristigen Perspektiven der fortwirtschaftlichen Nutzung auszurichten. Grundsätzlich gehen wir aber eh davon aus, dass der Eigentümer selber über seinen Bestand entscheidet und der Förster als Berater auftritt.

Bezüglich der Wildschäden sind wir einverstanden mit der Formulierung, dass die Verjüngung ohne Schutzmassnahmen auskommen muss und somit primär die jagdlichen Massnahmen für die entsprechende Sicherstellung genügen müssen.

3.2 Waldfunktionen

Vgl. Einleitung und 1.5

3.3 Besondere Ziele

Holznutzung:

Bei der Waldfunktion Holznutzung vermissen wir den Bezug zum Markt. Bei der Artenwahl müssen solche Überlegungen inskünftig für eine wirtschaftliche Holznutzung nachhaltiger berücksichtigt werden. 

Ebenso erwarten wir hier eine Ergänzung bezüglich einer wirtschaftlichen und qualitätsorientierten Holznutzung. 

Dieselben Bemerkungen gelten auch bezüglich dem Themenblatt H1

Biologische Vielfalt:

Bei der Waldrandförderung setzen wir voraus, dass zugehörige Räume keinesfalls die landwirtschaftliche Nutzfläche beeinträchtigen dürfen. Sämtliche Restriktionen müssen folglich in den Rückraum der Waldzone verlegt werden. Bitte diesen Aspekt auch unter B6 berücksichtigen

Themenblatt H3:

Hier erwarten wir folgende Präzisierung unter Massnahmen:

Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Verwendung von Schweizer Holz mit fachlicher Unterstützung…..

Themenblatt H4:

Ergänzung unter Massnahmen:

Bezüglich der Bewirtschaftung sollen gezielt eigentumsübergreifende Bewirtschaftungsformen unterstützt werden. Dabei denken wir insbesondere an den technischen Einsatz von Waldbewirtschaftungs-Gerätschaften, der nach Möglichkeit eigentumsübergreifend zu erfolgen hat.

Themenblatt E1:

Ergänzung unter Massnahmen:

Das Betreten von Waldflächen erfolgt auf eigene Verantwortung.

Themenblatt E2:

Umsetzung – Massnahmen:

Die Bewilligung von Anlagen im Wald darf keine Konsequenzen haben für die landwirtschaftliche Nutzfläche

Schlussbemerkungen

Der ZBV unterstützt die Vorlage zum kantonalen Waldentwicklungsplan nur, wenn die einleitend formulierten Grundsätze vollumfänglich eingehalten werden und die entsprechenden Bemerkungen berücksichtigt werden können. 

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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